
Siegfried Wollgasr 

grenzten Verfügbarkeir über Denkinhalte gestattet und will ... durch 
da s Beispiel des Mondes (exemp lo Lunae) ein Argument gegen die von 
Menschenverstand vorgebrachten Einwände bieten.«" 

Auf di e umfängliche chiliastische Literatur gerade in der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges kann hier nicht mehr eingegangen werden" 

45 Kep[er: Gesammelte Werke, Bd. XI, 2 (wie Anm. 41 ), S. 44 1, 476. 
4~ Vgl. Siegfried Wollgast: Opposirionclle Philosophie in Deurschland . Aufsäae zur 

dcurschcn Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin 2005, S.325-
398. - Wilhe1m Schmidt -Biggema nn : Apoka lypse und Millenari smus im Dreißigjäh
rigen Krieg. In: 1648 - Krieg und Frieden in Europa (AussrelJungsb ralog und zwei 
Textbände). Hrsg. von Klaus Bußmann u. Heinz Schilling, Bd. 1, [Münster] 1998, 
5.259- 263. 

46 

Gl'ILLAUME VAN CE MERT 

Friedrich Spee und das Ende des 
Hexenwahns 

Zur Auseinandersetzung mit der 
Cautio Criminalis in Eberhard David Haubers Bibliotheca Magica (1738-
1745) 

Zur Einleitung: Die Instrumentalisierung früher Gegner der 
Hexenprozesse in der Endphase des Hexenwahns 

Die Einstellung der Hexenprozesse und das Ende des H exenglaubens 
als kollektiver Wa hn fall en in den deutschen Landen zeitlich nicht 
ohne weiteres zusammen. Einerseits grassierte, wO die Verfahren oh
rigktirlicherseits zum Erliegen kamen, der Hexenwahn in der Bevöl
kerung oft noch unentwegt wei ter, was sich am Kurfü rstentum Mainz 
zur Zeit JohaIm Philipps von Schön born (1605-1673; Kurf. ab 1647) 
aufzeigen lässt. ' Andererse its sind die letzten Hinrichtungen, die der 
Anna Maria Schwägel 1775 in Kempten im Allgä u und die der Anna 
Göldin 1782 im reformierten Kanton Glarus in der Schweiz,' als Spät
ausläufer einer a nderswo im deutschen Sprachraum längst obsolet ge
wordenen Praxis zu berrachten. J Die Ungleichzeiti gkeit, die sich hier 
abzeichnet, lässt sich wohl nicht zu letzt daraus erklären, dass rational
politi sches Kalkül, das obrigkeitlichen Entscheidungen zugrunde 

J VgL Herben Pohl: Kurfürst Jo ha nll Philipp von Schönborn (164 7- 1673) und das. 
Ende de r Hexenpr07.esse im Kurflirsrcnrum Mai nz. In.: Sönke Lorenz. f Diccer Bauer 
I H r~g.): Das Ende der Hexenverfolgung. Srungart 1995 (Hcxen for~c htlng 1), S. 19-
36, besonders S. 29. 

l Vgl. Hansferdinand Döbler: Hexl:!n wahn. Die Geschichre einer Verfolgung. Mün
chen 1977, S. 295-297. - Britin P. Levack: Hexenjagd. Die Geschichte der Hexen
verfol gung in Europa. Aus dem Englischen von Ursula Scholz. München 1995 , 
S. 233 . 

J Zn den Gründen für die Einstell ung de.r gerichTlichen Hexenve rfolgung vgl. Levack 
(wie Anm. 2), S. 168-1 75. - Winfried Trusen: Rechtli che G rundlagen de r H exen
prozesse und ihrer Beendigung. In: Lorenz I Bauer (w ie Anm. 1), S. 203- 226. 
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liegen sollte. und sozia lps)'chologisc he Prozesse sich nicht unbedingt 
decken. 

Z ur Widerlegung des Hexenwahns beziehungsweise zur Herbeifüh
rung seines ersehnten Endes sind von Zeitgenossen, die selber noch 
Zeuge der Hinrichtungen waren, sowie von deren Nachfa hren, die 
den abebbenden kollekti ven Wahnvorstellungen den Todesstich ver
serzen wollren, ganze Argumenrarionsketten jurisrischer, phIlosophi
scher, med izinisch-psychologischer und th eologischer Art, die sich un
tereinander wiederum verquickten, ins Feld geführt worden. Sie 
beriefen sich dabei immer wieder auf Bekämpfer der Hexenprozesse 
und des Hexenglaubens in der Verga ngen hei t und in ihrer damaligen 
Gegenwart wic den herzogli ch-klevischen Leibarzt johann Weyer 
(1515-1588), den katholischen Geistlichen Cornelius I.oos (1546-
1595), die Jesuiten Friedrich Spee (1591 - 1635) und Adam Tanner 
(1572-1632), den Amsterdamer reformierten Pasror Balthasar Bekker 
(1634-1698), dessen cartesianisch inspirierte Un tersuchung über die 
Wi rkungsmacht des Teufels, De Beto llerde IVeereld (1691 -1 693 ), in 
den deurschen Landen intensiv rezipiert wurde, sowie auf den Philoso
phen Christian Thomasius (1655-1728) und einzelne evangelische 
Neologen wie Johann Sa lomon Semler (1725-1 791)4 

Mit der sich durchsetzenden Neo logie in den protestantischen Tei
len Deutschlands um 1780, die alles was der Vernunft widerspräche, 
a us dem Oifenharungsbegriff ausmerzen wo llre, und mit dem Auslau
fen des ,Bayerischen Hexe nkri eges< etwa zur se i ben Zeit in den katho
lischen Gebieten scheint der Hexenwahn. jedenfa lls für die gebilderen 
Schich ten der Bevölkerung, kein ernsrzunehmendes Thema mehr ge
wesen zu sein: Johann Salomon Semler und sein Mitstreiter Johann 
Moritz Schwager (t 1804) etwa setzen ihre Neuübersetzung von Ba l
rhasar Bekkers Betoverdl' Weereld (1781 -1 782) nic ht mehr ein wr 
Bekämpfung des H exenwahns, was durchaus noch ein Anliege n der 
deurschen Erstausgabe von 1693 gewesen wa r, sondern in der zeitge
nössischen Debatte um den Exorzismus, die IL a. das Auftreten von 
angeblichen Wunderheil ern wie Johann joseph Gassner (1727-

4 Zur Neo!ogit" "g..!. Rai ner Piepmder I ,\1:tnin Sdunldr: Aufkl<lfung. In: Gerhard 
Krause I Gerhard ..\1iillef (Hrsg.): Theologische Re .. l lcl11.)'klopadie. Bd.4. Berlin . 
New York 1979, S. 575- 608. 
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)779), dessen Wirken auch für den ,Bayerischen Hexenkrieg< Zünd
stoff hergab, < losgetreten hatte. Die neuere Forschung hat zah lre iche 
Erk liirungsmodelle für das Abklingen des Wahns beigebracht, ideen
ge>ehichtliche etwa, wie den Prozess der Desensibilisierung,. sozial
historische, wie eben den ,Bayerischen Hexenkrieg< , oder theologisch
philosophische wie ein gewandeltes Bibelverstandnis und neue 
exegetische Verfahren,' aber auch den ca rtesianischen Dualismus 
VOll Leib und Seele oder den Paradigmenwechse l, den die Aufklärung 
schlechrhin vollzog mit ihrer Absage an die phil ologi sch, autoritäts
orientierte Wissenschaftl ichkeit zugu nste n der Empirie' Doch traut 
sich die Forschung bei ihrem Verzichr auf Monokausali tät offensicht
lich kaum noch, das Ende des Hexenwahns zei tlich festzulegen. Es 
scheint aber Konsens darüber zu bestehen, dass sich die endgülrige 
Abwendung vom Hexenglauben als kollek rivem Wahn in den deur
schen Landen bis spätesten s um 1750, und zwa r na mentlich in den 
dreiiliger und vierziger Ja hren, vollzogen hat. 

Es muss dies ei n langwieriger Prozess gewesen sein, der im argu
menta tiven Sinne zwe igleisig abli ef: zum einen auf dem Wege einer 
theoretischen, im wesentlichen theologisch-philosophischen Debatte, 
zum andern über die krirische Auseina ndersetzung mit älteren Schrif
ten von Befürworrern und Gegnern der Hexenverfolgung zwecks Wi
derlegung des Wahns sowie über die Entlarvung konkreter Fälle an
geblicher Hexerei und Za uberei als Betrug beziehungsweise als 
Wa hnvorstellung. Spee wird mit se iner Caulio Criminalis (CC) in bei 
den Kontexten vereinnahmt. Se ine Inanspruchnahme und den Stell en
wert der CC in den Disk ursen, die letztendlich dem H exenwahn den 
Todesstoß versetzten, herausZlIste li en, ist das Anliegen der nachfol
genden Ausführungen; es geh t ihnen nicht darum, das konkrete Ver
dienst der CC als >unzeitgemäile< Vorwegnahme der Überwindung der 

\ Wolt'gang Behringer: Der ,Bayerische Hcxcnkriq,:;." Die Debatte am Ende der Hexen
prozes'it:' In Deutschland. In: Lorcnzl Bauer (wie Anm . I), S. 28 7- 313. 

~ Bernd Roeck: Siikularisierung al!'. Deo;ensibil isierung. Ocr Hexenwahn aus tier Pe-(
.,pckt ivt:' der SCn!Hhi lirarsgeschichre. In : J.orenz I Bauer (wie Anm. I ), S. 169-182 . 

• Jmg !-laustem: Ribelauslegung und Bibelkritik. AnsätZt' 7.ur Uberwindung der Ht;: 
xenvcrfolgllng. ln: Lorenz I Bauer (wie Anm. I ), S. 249-267 . 

• Marrin Pon: Aufklarung und Hexen:l.herglaube. Philosophische AnSat7e 7ur lIber
windung der TCllfel5.paknheorie in dt:r aeLHsch(,,1l FrühalifkLirung. In: Lorenz I Bauer 
( Wie Anm. 1), S. [83-202. 
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Hexenverfolgung im langen Anlauf dorthin zu erhellen.' Nicht eine 
Deutung der ce als solcher in ihrer zukunftsträchtigen Potenz soll 
somit hier versucht werden, sondern eine Darstellung ihrer Rezeption 
bzw. ihrer Funktionalisierung im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts 
in zwei spezifischen, an sich exemplarischen Fällen. 

Der Stellenwert Spees in der philosophisch-theologischen Auseinan
dersetzung mit dem Hexenwahn in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts: Das Zedlersche Universal-Lexicon 

Spees Inanspruchnahme in der theoretischen Debatte um den Hexen
wahn in den dreifliger und vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts lässt 
sich ablesen an einem der ersten Versuche zur globalen Bestandsauf
nahme aus eben dieser Zeit, dem Artikel »Hexerey« im zwölften Band 
von Johann Heinrich Zedlers Grossem vollständigem Universal-Lexi
con aus dem Jahre 1735. Er umfasst gute siebzehn Spalten, was die 
Brisanz des Themas unterstreicht. 'o Der anonyme Verfasser ist sich 
schon bewusst, dass er sich mit einem heiklen Thema befasst; er ver
meidet es, explizit Stellung zu nehmen. Erst nach einer längeren Ein
leitung kommt er zur Sache. Zunächst verbreitet er sich über das an 
der Empirie orienrierte menschliche Erkenntnisstreben, das allerdings 
regelmäßig an die Grenzen der ratio stofle. In einzelnen Fällen, wo 
diese etwa nach den tiefsten Ursachen allen Seins fragt, sich um die 
Theodizee bemüht oder sich mit der Existenz des Teufels auseinander
setzt, bedürfe die menschliche Vernunft der Ergänzung durch die Of
fenbarung.' I Aufklärerischer Fortschrittsoptimismus artikuliert sich 
in der Betonung der Unzulänglichkeit der Erkenntnisfähigkeit des 
Menschen, die diesen dazu bringe, ihm unerklärliche negative Erfah
rungen pauschal der Wirkungsmacht des Teufels zuzuschreiben, denn 
impliziert ist da schon, dass künftige Forschung hier Abhilfe schaffen 

9 VgJ. Theo G. M. van Oorschot: Ihrer Zeit voraus. Das Ende der Hexenverfolgung in 
der Cautio Criminafis. In: Lorenz / Bauer (wie Anm. 1), S. 1-17. 

Je Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal~Lexicon aller Wiss~n
schafften und Künsre. Halle, Leipzig 1732-1754. 64 Bde. und 4 Supp!. Bde., hier 
Bd. 12. Halle, Sp. 1978-1995. 

" Ebd., Sp. 1978 f. 
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könnte. Dies wird bestätigt durch die vielen Vorbehalte, mit denen der 
Autor ein etwaiges Vorhandensein von menschlichen Gehilfen des 
Teufels, die Schadenzauber zu erwirken vermöchten, umkleidet." Ob
wohl bei der Geistigkeit, die aus dem Artikel spricht, offenkundig ist, 
dass der Verfasser den Hexenwahn vorbehaltlos ablehnt, streicht er
was zum Ethos eines Lexikonautors passen mag - seine Neutralität 
ausdrücklich heraus, indem er auf die Uneinigkeit der Gelehrten ver
weist, sich daher eines Urteils enthält und betont, dass in solchen Din
gen bestenfalls die Wahrscheinlichkeit zähle, Gewissheit aber letzt
endlich nicht zu erzielen sei. 13 

Anschlieflend werden der Reihe nach vier Themen behandelt: die 
unterschiedlichen Namen zur Bezeichnung von Hexen und Zaube
rern, mitsamt einer Definition des Begriffes ,Hexerei< als Zauber 
schlechthin und als Schadenzauber im Besonderen, weiter eine mit 
vielen Distanzierungen in Form von Fremdreferenzen und Konjunkti
ven gespickte Erörterung des Teufelspaktes, drittens eine Aufstellung 
namhafter Autoren, die als Befürworter oder Gegner des Hexenwahns 
gelten, und schliefllich einzelne Gründe für und wider den Hexenglau
ben, wobei besonders die Debatte um die Fragen, ob Hexerei und 
Teufelspakt überhaupt möglich seien und ob Hexen mit dem Teufel 
verkehrten und sich in andere Wesen verwandeln könnten, berück
sichtigt werden. 

Unter den Gegnern des Hexenwahns wird hier auch Friedrich Spee 
aufgeführt, wobei der Einwand, er hätte sich nur der Grausamkeit der 
Hexenprozesse widersetzt, an Hexerei als solche aber geglaubt, mit 
einem Hinweis auf dubium 48 der ce widerlegt und als kluge Vor
sichtsmaflnahme hingestellt wird. Überhaupt scheint der Zedler-Au
tor mit der ce vertraut gewesen zu sein, denn er zjtiert im weiteren 
Verlauf des Artikels auch aus dubium 38. '4 Ansonsten verweist er für 
Spees Autorschaft der ce aufVincentius Placcius (1642-1699), Leib
niz (1646-1716) sowie Bayle (1647-1706) und weifl noch zu melden, 
dass unter Spees Einfluss Johann Philipp von Schönborn in Mainz die 
Hexenverfolgung eingestellt habe: 

" Hel., Sp. 1979. 
" Ehel., Sp. 1979. 
HEbel., Sr. 19911. 
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.. Der Jesuire Pater Spee schrieb eine c:lmiont'm crimina!f'l'll, oder eine Be
hUfsam kei l. so bey denen Hexcll -Processen zu beobachten ~(.'y. Einige ha
hen hierhey erinnere, es schiene zwar, 31s wenn er die Hexen lind Z:\uberer 
zugeben und nur wieder das unbillige Verfahren mir denenseiben srIt: iten 
wolle. Doch erhelle aus der 48. Frage § 17. p. 322. gantz deutlich, d,ß er 
weiter gehe. und sein erstes Vorgeben nur von einer klugen FürSlchtigkeit 
herkomme. Thomasius lohte dieses Blich in seiner Disputation d<.' crimine 
Magiae §4. Er wliste aber noch nichr wer der Verfasser wä re, und schrieb 
es so gar einem Evangelischen Juristen zu. Er sa he aber aus Placcii Thearro 
Anonymorum, Leibnitzens Theodicee, lind Bay lens reponsc aux quaesriolls 
d'on [sie!] Provinci.1 ToOl. IJI. p. 309. daß diese Sch riffr nichr nur ziem lich 
a lt) nemlich, indem sie an. 1632. herausgekommen war, sondern auch daß 
der Aucror ein Jesuite, Parer Feiderich Spee gewesen wäre. Es hätre diese 
St'hriffr auch bey dem ehemahligen Enz-Bischoffe in i\tla ynrz so gute Wür
ckung gehabt, daß derselbe gleich bey seinem Almi tte des Bisrhums " lIe 
Verbrennung derer Hexen verboten habe. Diesem Exempel wären die Her
zoge zu Braunschweig, und andre reursche Fürsten gefolget .... 1i 

lmplizi r wird Spee hier, von prorestanrischet Seite dazu noch, das 
nicht geri nge Verdienst zuetkannt, dass er im Grunde die Einstellung 
der Hexenverfolgung in die Wege geleitet und weit über die katho
lischen Gebiete hin aus gew irkt habe. 

Der eigene Artikel über Spee, der 1743 im :IR. Band des Zed lerschen 
Lexikons erschien und sich oifensich tlich auf Leibniz stützt, geht über 
die Anga ben von 1735 kaum hinaus; auch hier geht es um die Verfas
serfrage der ce und um das Ende der H exenverfolgung in det Erz
diözese Mainz . Nur wird diesma l auch das Giildene Tugend-Buch er
wäh nt, dessen deutsc he Verse aber beanstandet werden, und zwa r mit 
dem von Georg Litze! (1649-1 76 1) her vertra uten Argument, " dass 
Ka tholiken solche eben (noch) nicht schreiben könnten: 

"Spee, (Friedrich) e lll Jesuir, welchen Herr Leibnirz in einem seiner ßriefe, 
so in Fellers Monumemis inedüis p. 254. zu befinden. einen ereflichen und 
grossen Mann nennet. Er gedenckte da bey zweyer Bücher, welche er verfer
cigc(. als: 

" Ebd. , sp. 19&.\. 
u. Zu Liwd vgl. Dlett'r Breuer: ObcrdeurS<.:he Literatur 156.5-1 650. Deutsch<:' Lil'er:\ 

rurgeschichte und TtrrilOria lgeSl: hichrt' in fruhabsolut is (i ~che r Zeit . Mü nchen ' 9 79 
(Zcirsduifr für Bayensche L;\lldesge~c hichre, Beihefr 11 ) Reihe B), S. 8-11. 
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I. Giildnes Tugend-Buch; von diesem sagt er, es wäre sehr gur geschrieben , 
bIS allf die deurschen Verse, davon man in der Römisc hen Kirche noch 
keinen rechten Geschmack habe . 
2. wueio criminalis circa processlls t,;ontra sagas. Welches Blich lange ZeiT 
:11 da \'(Iclt vid Aufsehens gemadH, ohne daß man gewus() wer der Verfa.s
se I' sey. IST auch in vie l Sprachen übersetzet, lind bald gelobet, bald wider
leget \\'orden. Herr Leibnitz gedencket davon, es habe der Churfürst z.u 
M.yIlt7. Johann Philipp, ehemals ihm selbst, daß eben dieser Pater selbiges 
verfertiget, vers ichen, dem es der Vc:rfasser se lbsr enrdeckr, und zugleic h 
bekannt habe, daß er viel dergleichen Inquisiten zum Scheiter-Hauffen be
gleiret, aber, so viel er sich auch Mühe gegeben, nicht einen einigen gefun
den, von dem er Ursache gehaht zu glauben, daß er ein wahrhaffter Zaube
rer sey. Deutsche Acta Erudir. T. IV. p. 140 ... " 

Von der ce wird auch hier die breite Rezeption betont, wenn auch 
diesmal nicht explizit ein kausaler Zusammenhang mit dem Ende der 
Hexenprozesse hergestellt wird. 

Die Zedl er-Arrike l wo llen Sachinformationen liefern und Fakten
wissen vermitteln. Vom eigenständigen Beitrag der ce ZUt Beendi
gung der Hexenverfolgung, den Spees spezifische Wahrnehmung der 
Rea lirät, seine rationale Analyse und vom Glauben geleitete Interpre
tation derselben sowie sein engagierrer Stil ausmachten," findet sic h 
hier nichts . Was bleibt, ist In ventur: Da explizite Ste llungnahmen ver
mieden werden, kommt die Eigendynamik der Hexendebatte nicht 
zum Tragen, dem Umstand aber, dass überhaupt eine Bestandsaufn ah
me versucht w ird, haftet das Moment des Definitiven, der abschlie
ßenden Bilanzierung, an; implizit wird so sc hon versucht, einen 
Schlussstrich unter den Wahn zu ziehen . 

Eberhard Haubers Bibliotheca magica als Inventur und Schlussbilanz 
des Hexenwahns 

für die zweite Art der Abwendung vom Hexenwahn, dessen Überwin
dung auf dem Wege der kritischen Auseinandersetzung mit einzelnen 
Hexenschri ften und mittels der Hinterfragung konkreter Fälle von 

" Zedl<r (wie Anm. 10), ßd. 38. Leipzig, Sp. 1393. 
la Va n Oorschof (wie Anm. 9), S. 4- 12. 
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vermeintlicher Hexerei, verspricht ein Werk reichlich Aufschlüsse -
ge rade auch eiber den Stellenwert der ce -, das bisher in der Spee-For
schung kaum Beachtung gefund en h.1t: I' die 8ibliotheea Siue Acta er 
Script" Magiea. 20 Sie erschien zwischen 1738 und 1745, wohl die ga n
ze Zeit über in Lemgo, in insgesam t 36 "Stücken «, die sich auf drei 
Bände verteilen. Der Verfa sser ist der aus Hohenh aslach gebü rtige 
evangelische Pastor Eberhard David Ha uber" (1695-1 765). Als H a u
ber die Bibliotheca magica zusammenstellte, war er g rä flich-scha um
burgischer Superintendent und O berprediget a n St. Martini in Stadt
hagen. Nac h seinen Studien in Tübingen und Altdorf sowie nach einer 
kurzen Tätigkeit als Vikar und Hauslehrer war er 1726 dorthin beru
fen worden . Er sollte dort bis 1746 bleiben , um dann bis zu seinem 
Tode a ls Prediger an der deutschen evangelischen Petrusgemeinde in 
Kopen hagen zu wirken. 

Im ersten Band der Bibliotheea magiea unterzeichnet Hauber die 
Widmungszuschriften vor jedem "Stück « noch anonym als "Heraus
geber «, vom 13. »Stück «, dem ersten des zweiten Bandes, an, er-

I', AufHaubers Bibliotheca geht kurz ein: Wolfgang Schrlnger: Gesclllch tc der Hexen
forschung. In: Sönke Lorenz I Jürgen Michael SchmiJr (Hrsg.): Wide r alle Hexerei 
und Teufelswerk. Die europäische Hexenverfo lgung und ihre Auswirkungen auf 
Südwestdeutschland. Ostfildern 2004, 5.485-668, hie r 5,501 - 503. ßehringer zahh 
die Blbliotheca zu Unrecht der Kategorie der Q uell eneditionen zu. Die ßedeurung 
der Bibhotheca erkannte bereits Hugo Zwetsloor: Friedrich Spee und die Hexenpro
zesse. Die Stellung und Bedeutung der Ca ur io Crimi.na li ~ in der Ge:.chichre der He
xenverfolgungen. Trier 1954. U.<I . S. 19,37,57,71 , 79. 227,251, 283,295 und 303. 

!() Eberharu Dav id Hauber: Bibliorhecil Sive ACTa er Scripra Magjca . Gründliche N ilCh
richten Und Unhei le von solchen Büchern lind Hand lungen, Welche di e Macht des 
Teufels in leihlichen Dingen betreffen . Lemgo 1738-1 745. J Bde. Mir lag das Exem
plar der Herzog Augusr Biblio rhek WolfenbüncJ (S ign ,: Hr. 187) vor, das allerdings 
das er~(e »Stück « in der zwei[cn Auflage von 1739, mir einer neucn Vorrede, enthält. 
Für die erste Auflage des ersten .. Stücks" wurde zurückgegriffen auf einen Mikrofilm 
des Exemplars der Sammlung Faber du rl:\lIf (Yale llniversiry, New Havt'll). Zu der 
BibliotlJCCLJ neuerdings detaillien er: Gu ill allmc van Gemen: Das langwienge Ende 
des Hexenwa hns in den deutschen Landen. Eberhard David Haubers ,Bibliorheca 
magica(, 1738-1745, als Versuch einer Schlu ßbi la nz. In : Lias 32 (2005), S. 67-90, 
hier namentlich S. 72-8l. 

2! Z u Hauber vgl. Ruthardt Oehme: Eberbard David Ha uber (1695-1 765) . Ein schwä
bisches Gelehrren leben. Sturrgart 1976 (Veröffentlichungen der Kommission für ge
schichtliche Landeskunde in Baden-WiIrrremberg . Reihe B. Bd. 88). 
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schein t er. bis ztlm Beginn des dritten Bandes, mit vollem Namen a uf 
dem Tite lblatt, und zwar jetzt a ls Auror. Dass er die Bibliotheca magi
ca selber verfasste und nicht als bloßer Herausgeber firrni en e, geht 
hervor aus der Vorrede zum ersten )) Stück ( . Dort hcißr es) dass er 
von Jugend an Gesc hichten über Teufelswirken und H exerei gesa m
mel t lind kritisch geprüft, sich im Laufe der Zeit auch di e dazugehöti
ge" Quellensc hriften zugelegt habe und nun aus dem Fundus der eige
nen Bücherei die Bibliotheca zusammenstelle." Zwar werden 3m 
Schluss eben di eset Vorrede die Leser aufgefordert, über den Verleger 
Re zensionen von einschlägigen Werken einzuschicken, da aber weder 
ein Verl eger, noch ein Verfasser angegeben war, muss der Aufruf ins 
Leere gega ngen se in.'·! Seinen Namen habe er zunächst unterdrückt, 
so betont H auber in der Vorrede zur Neuauflage des ersten "Stücks«, 
die 1739 erschien, um dem Leser ein unparteiisches Urte il zu ermögli
chen und um als Pastor keinen Anstoß zu erregen bei solchen G lä ubi
gen, die noch in fa lsc hen Vorstellungen von der Wirkungsmac ht des 
Teufels und im Hexe nwahn befa ngen seien." Seine reine Absicht, der 
Ehre Gottes zu dienen, das Treiben des Teufels aber aufzudecken, um 
dessen Einfluss einzudämmen, habe ihn dazu bewogen, a us det Ano
nymität hera uszutreten. 25 

Z u seinem Anliegen mit der Bibliotheca magiea äußert sich H auber, 
bei a ller sonstigen Offenheit, nicht explizit. Ihm gene es, heißt es in der 
Vorrede zum ersten "Stück« von 1738, um die Wahrhei t; er wolle 
Klarheit sc haffen über die Gewalt des Teufels, womit der Menschheit 
wie der christlichen Gese ll schaft sehr geholfen sei, denn was für 
schaurige Wirkungen di e Unwissenheit in diesem Bereich nach sich 
ziehe, hätten frühete Zeiten gelehrt.'6 Dass er die Schrecken, die der 
überzüchtete Glaube an die Wirkungsmacht des Teufels a uslöste, in 
der Vergangenheit ansetzt, impliziert, dass er den H exe nwahn fLir 
überwunden hä lt. Klipp und klar zu behaupten, dass es keine Hexe n 
gehe oder gar dem Teufel jegliche Wirkungsmacht abzusprechen, 

.l2 Hallbe r (wi e Anm. 20)) Bd. l , Vorrede 1738, BI. )(Y- )(4 \;. 
n Ehd .. BI. )(5" f. 
,< Ebd., Bd. 1, Vorrede 1739, BI. 1(112" f. 
" Ebd., BI. 11112 '. 
" I bd., Bd. 1, Vorrede 1738, BI. )(3' f. 
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traut Hauber sich allerdings offenbar nicht. Er hält Teufelseinwirkun
gen für dutchaus greifbare Phänomene im Alltag, an deren Zerstörung 
sich Christi Königtum erweisen möge, damit der Mensch - und da 
scheint er sich selber ohne weiteres einzuschlieflen - ohne Furcht leben 
könne. 27 Programmatisches kommt hier in der Vorrede zum ersten 
»Stück(( wie in der einzigen anderen, der zunl dritten Band, nicht 
zum Tragen. Überhaupt erweist sich Hauber als eher faktenversessen, 
was sich in fast schulmeisterhaften Anmerkungen und oft kleinlichen 
Korrekturen und Beanstandungen, aber besonders in seinen äuflerst 
genauen bibliographischen Beschreibungen und Angaben zeigt. 

Nach auflen hin übt Hauber generell Zurückhaltung, was sein An
liegen betrifft. Das mag aus Nachsicht gegen orthodoxere Gläubige 
geschehen sein, in deren Köpfen der Hexenwahn auch nach dessen 
von ihm proklamierten Ende noch weiterlebte, oder aber auch, weil 
er sich dagegen sträubte, sich einordnen zu lassen. Beide Gründe 
bringt er jedenfalls vor in seiner Vorrede zur zweiten Auflage des ers
ten "Stücks« aus dem Jahre 1739. Sei er doch kein Thomasianer oder 
Bekkerianer, betont er hier, was heiflt, dass er nicht ohne weiteres 
gleichzusetzen sei mit den beiden Gegnern des Hexenwahns, die die
sem um 1700 in den deutschen Landen mit theologischen und philoso
phischen Argumenten die Grundlagen zu nehmen suchten: Christian 
Thomasius und Balthasar Bekker.2' Was er an Bekker auszusetzen hat
te, geht hervor aus einer knappen Darstellung, die er ihm im neunten 
"Stück« widmet."' Dessen Grundsatz, dass der Teufel als Geist über
haupt keinen Einfluss auf den Menschen in dessen Körperlichkeit aus
üben könne, betrachtet er als nicht konsequent gehandhabt, da Bek
ker implizit schon die Lehre von der Gewalt des Teufels vertreten 
habe, und dessen exegetisches Verfahren hält er für verschroben. Da
bei will er Bekkers Auffassung von der Wirkungsmacht des Teufels 
eindeutig nicht vom Cartesianismus her erklärt wissen, den er somit, 
bei allen Vorbehalten gegen Bekker, nicht schlechthin ablehnt. JO Wenn 

" Ebd., Bl. )(6' f. 
" Ebd., Bd. 1, Vorrede 1739, BI. )()(3' f. 
n Ebd., Bd. 1, S. 565-567. 
30 Ebd., S. 565 f. 
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Hauber auch Bekkers Exegese beanstandet und offensichtlich dem 
Teufel schon noch einen gewissen Einfluss auf den Menschen ein
räumt, reiht er sich geistesgeschichtlich durchaus in dessen und des 
Thomasius Tradition ein. Er gesteht Bekker nicht nur zu, dass er auf 
dem richtigen Wege zur Erkenntnis der Wahrheit gewesen sei, sondern 
meint wohl vor allem ihn lInd Thomasius, wenn er in einem Beitrag 
über den Mal/eus malefiearl/rn auf von Gott erweckte Gerechte zu 
sprechen kommt, die um 1700 das Ende des Hexenwahns in die Wege 
geleitet hätten. 31 An Thomasius bewundert Hauber zudem, dass die
ser, gleichsam als Vordenker seiner Zeit, nicht von Anfang an frei vom 
Hexenglauben gewesen sei, sondern sich habe umstimmen lassen und 
durch Anwendung der Vernunft dazu gebracht worden sei, dem da
mals noch weit verbreiteten Hexenwahn abzusagen. 12 

I-hubers geistiger Standort hinsichtlich des Hexenwahns leuchtet 
am besten auf in den Artikeln seiner Bihliotheea magiea. Hier nimmt 
e~ anders als in den mehr oder weniger programmatischen Äuflerun
gen, schon Stellung: Er lässt Befürworter und Gegner des Hexenwahns 
von den ersten Anfängen bis zur damaligen Gegenwart ausführlich zu 
Wort kommen; er stellt deren Schriften vor, druckt Dokumente ab, die 
bei der Hexenverfolgung eine entscheidende Rolle spielten, wie die un
terschiedlichen päpstlichen Bullen, in der lateinischen Originalfassung 
und in deutscher Übersetzung, kommentiert sie ausführlich, widerlegt 
aufsehenerregende Fälle angeblicher Hexerei, entlarvt Betrug, der sich 
für Zauber ausgibt, und berichtet von Aberglauben und Zauberprak
tiken exotischer Völker. Seine Bihliotheca will mehr sein als eine blofle 
Bibliographie, sie will dem Leser eine Anleitung sein zur Wahrheitsfin
dung, denn als echter Aufklärer setzt Hauber auf Selbstdenken. ll Mit 
Vehemenz lehnt er den Hexenwahn ab, den er als Frucht menschlicher 
Verblendung ansieht. Dabei scheint immer wieder seine persönliche 
Involviertheit durch. Seine Erörterungen zum Mal/eus maleficarurn 
zeigen dies recht einleuchtend. Um seiner Empörung über den Scha
den, den die Dominikaner Sprenger (1436-1495) und Institoris 
(1430-1505) mit dem Buch auslösten, Luft zu machen, scheinen ihm 

)1 Ehd., S. 51 f. 
)2 Ebd., S. 457. 
" Ebd., Bd. 1, Vocrede 1738, Bl. )(4' f. 
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die Worte zu feh len. H Wenn er sich ge legenrlich auch abfällig über das 
katholische Vorgehen bei der Hexenverfo lgung ä ufsert, schont er die 
eigenen Glaubens brüder, die Proresta nten, keineswegs. Auch sie här
ren sich - was er ihnen a ls solchen, d ie es besser w issen sollten, beson
ders schwer anrechnet - auf den Malleus malefimrum als Handbuch 
der Hexenve rfolgung berufen. 11 Und später hätten sie nichts dazuge
lernr, denn auch die Disquisitiones magieae des Jesuiten Martinlls Del
rio ( l551-1608) seien vielen eva ngel ischen Theologen und Juristen 
ebenfa ll s heilig gewesen un d hätten sie dazu veranlasst, ihre Glaubens
brüder aufs Grausa mste zu Tode zu bringen .)6 Wenn er somit auch im
plizit Katholiken wie Sprenger, Institoris und Delrio als Urheber des 
Hexenwa hns hinstellt , so bewundert er dagegen katholische Gegner 
des Hexenwahns wie Cornel ills Loos , Adam Tanner und Friedrich 
Spee a ufrichtig und ohne Vorbehalre. In der Gemengelage aus ratio 
und Emorionalität, a us Sachi nformation und gezielten Aufklärungs
bestrebungen, aus protestantischem Überlegenheitsgefühl und über
konfessioneller Wertschätzung, die den Grundzug der Bibliotheea ma
giea ausmacht, ist letztendlich auch das Bild zu verorten, das H aube r 
von Friedrich Spee und seiner CC zeichnet. 

Spee in der Bibliotheca magica: Protestantische Wertschätzung eines 
Gerechten 

N icht weniger als vierma l widme t Hauber Spee und der CC einen 
Artikel in der Bibliotheca magiea. Damit dürfte Spee zu den Gegnern 
der H exenverfolgung zählen, deren do rt am ausführlichsten gedacht 
wird . H auber bringt Spee, obwoh l dieser ein Katholik ist, ja soga r 
der Gesellschaft Jesu angehört, viel Wertschätzung entgegen, ohne 
auch nur eine einzige negative Seite an ihm entdecken zu können. Er
staunlicherweise sind alle vier Art ikel im dritten und letzten Band der 
Bibliotheea enthalten . Das soll nicht heißen, dass Hauber ihn vorher 
nicht gekannt hätte, denn er erwähn t ih n beziehlU1gsweise die CC 

. H Ebd. , Bd. I , S. 26 und S. 44f. 
lS Ebd., S. 5 J. 
" Ebd., Bd. 2, S. 539. 
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alleh einmal im ersten P und des Öfteren im zweiten Band, ;' einmal 
ehen in seinem Portrat von Johann Phil ipp von Schönborn. 39 Dott 
nennt er ihn ausd rückli ch beim amen als .. Pater Spee .. , den Auror 
.. des vorrrefliehen Buchs: Cautio crimina lis circa processus COntra Sa
gas«, mit falscher Titelangabe somit und mit Verweis auf Leibniz,'o 
ansonsten erscheint Spee im zweiten Band namenlos als .. Autor der 
Cautionis criminalis«. Wenn auc h im Titel das falsche »circa« steht, 
dürfte H auber mit der CC vertraut gewesen sein, denn er besaß selber 
zwei Ausgaben, di e Rintelner von 1631 und d ie mit der Onsangabe 
FrJnk furr von 1632. 4

' Vie lleich t hatte er beide Ausgaben a ber erst 
kurz vor dem Erscheinen des dritren Bandes der Bibliotheca magica 
erworben oder fand etst dann die Zeit, sich gena uer mit Spee und der 
ce zu beschäftigen. 

17 Ebd., Bd. 1, S. 80 1-803. Hiluber 7.itiert hier n~ch Thomasiu ~ (»Geheimdt' Ra hr Tho
nlJsius .JuriSTische Handd, I. T hcil, XliX. Handel. p. 202. 203. « umer der Ober
.. duiir .. Sesagungen der Hexen: Und wie viel denselben zu (ra uen sey?" Dubium 4R 
der Ce. S. 803 heißr es: " Diese Hisrorie erzahler der Auror caurionis criminali s, du
b,o 48. p. 347 • . 

3~ Ebd., ßd. 2, S. 308- 330 (Rezension der von Johannes Reiche am 11. November 
l iO l unter Thomasius' Le iwng vcrtcidigten Theses itlougurales de CYllnllle magiae. 
S. 312-313 heißt es hier: \. ELn ungenandter Rechts-Gelchncr seye hierinnen vorsieh
ti~ l' r geg,mgen, welcher vo r sieben Jahren· d ie Caurionem criminalem von dem He
xen-Prol:eß heIau~ gegeben. Dann d ieser leugne weder den Teufel noch die Hexen, 
und bea nrworte gleich d ie ersre Frage: ob wa hrhahjg Hexen ode r Zauberer seyen? 
nut ja, lind ht ruffe sich .tuf Remigium lind a ndere_ Dieses Buch wird darauf unge
mein angepriesen, und wie es bis dahin von niemand wiede rleger worden, für unwie
d(· rkg lich geha lrcn § 4. Ob man nun wohl mi r die~em Auwre und seiner Scht-ifr ver
gnügr seyn könte, so zeiget doch der Herr Thomasius, d3ß auch seine Di:::iserrarioll 
nlCh, überflüssig seyn werde. Jener Autor hat sich in einen Carho liquen versreller, oh 
llla ll wohl leich re mcrcket. daß er ein pro(estanrischer Rechrs -Gelehrrer sey. " Er hat 
u lUcrde~sen in solcher Versrell ung manches ausgclas ... en, welches noch kan hinzu ge
scrzcr werden S5". An den mir ~ markierren Stellen merkr Hauher an: ,. Hierinnen 
h~H der Autor IRe-iche l geirrer .. hzw ... Auch hierinn hat der Autor unrechr gemurh
masse r ... . ) und ebd .~ Bd. 2, S. 741 - 774 (Über eine' Hallense r Disputatio maugurnlis 
de faJ/aäb lts md;c../is magiae, d ie, ebenfalls L 701, unrer dem Vorsitz des Henricus 
Bodinus abgehalten wurde. S. 743 heißt es: .. Doß solcher Proccß noch heut zu Tag 
ocr den Pap isten daure, und sehr plump ausgeüber werde, bezeuge der Auror der 
Ca urio ills Crtmi n<t hs, welches But.:h würdLg sey, daß es von a ll en Richtern, welche 
dIe Hexen besrraffen wonen, mit grosser Sorgfi1. 1r gelesen werde. «) 

" Ebd., Bd. 2, 5.9- 13 . 
~ Ebd ., S. 10 . 
.. Oehme (wie Anm. 21 ), 5.329. 
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Von den vier 5pee-Arrikeln im dritten Band der Bibliotheca magica 
sind zwei rein bibliographischer Art. Sie sind überschrieben: .. Caurio 
Criminalis, die Zweyre Ausgabe« 4l bez iehungsweise »Noch einige 
Anmerkungen von der ersren und de r zweyten Ausgabe der Ca utionis 
Criminalis «43 und umfassen jeweils nur knapp vier Seiten. Im ersten 
beschreibr Hauber die Ausgabe von 1632 äußerst akribisch und 
druckr die Vorrede des Johannes Gronaeus ungekürzt a b. Über die 
Ebene der Beschreibung steigt er kaum hinaus; er vermutet bloß noch, 
dass die dritte Ausgabe, die Sulzbacher von 1695, die er nicht kennt, 
sich nach der zwei ten richte, dass der Titel da nn aber entsc hieden ver
ändert worden se in müsse," stellt fest, dass im Vergleich Zllr Erstaus
gabe, die »Conclusio ad Lectorem « fehlt, und schließt dara us, dass 
diese daher wohl nicht vom Autor stamm e, sondern vom »ersten He
rausgeber« angehängt worden sei 4 ; Der Name Spee wird im Artikel 
nirgends erwähnt. 

Der zweite bibliographisch ausgerichtete Artikel gibt wenig mehr 
her. Hier zeigt sich aber erst recht, dass H a ubers Interessen nicht zu
letzt a uch im bibliographisch-buchhistorischen Bereich liegen. Ein 
Vergleich einzelner Exemplare der Rintelner Ausgabe von 1631 habe 
ihn Zllnächsr glauben lassen, dass ebendort in eben di esem Jahr zwei 
Drucke dieses »so rare[nJ als nützliche[nJ und vortreffli che[n] Bu
ches« bei Lucius erschienen seien," da er einige Unterschiede auf 
dem Titelblatt und a uf der letzten Seite ermi ttelt hatte, bei näherem 
Hinsehen habe er jedoch festgestellt, dass eines eine bloße Titelneu
auflage sei, für das nur der erste und der letzte Bogen neu gedruckt 
worden seien. Auch die Ausgabe von 1632 gibt Hauber bibliographi
sche Rätsel auf, da er dem Spoe-Artikel in N athaniel Sottwell s (1598-
1676) Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu entnommen habe, dass 
sie in Köln erschienen sei. Er hält Sottwells Aussage für zuve rlä ssig, 
da diesem die Angaben zu Spee wohl aus den deutschen Landen, wo
möglich sogar aus Köln, zugeschickt worde n seien. Dass a llerdings in 
ein und demselben Ja hr zwei Ausga ben der CC erschienen sein sollten, 

~2 Hauber (wie Anm . 20l, Bd. 3, S. 146-149. 
" Ebd., S. 781-784 . 
.. Ebd., S. 146 . 
• , Ebd., S. 14g f. 
" Ehd., S. 78 \. 

60 

Spee und das Ende des Hexenwahns 
--- -----'---

hil lt er für eher unwahrscheinlich. Daher nimmt er an, dass das Werk 
in Köln gedruckt " in könnte, dass abe r a uf dem Titelhlatt der Messe
ort Frankfurt angege ben wo rden sei, oder dass Gron aeus, der ja die 
Au sg" be finan ziert habe, in Köln gelebt haben könnte: 

,>In der Ribliorheca scriprorum soci eratis lesu wird in dem Arricul von dem 
P. Spc in der Nachrichr von seinen Schrifren gemeldet, die C;wtio criminalis 
se )" anno 1632. auch zu Cöln gedruckt worden. Dieser Anicul von dem 
P. Spe und seinen Schriften, ist an dem P. Sotvel, welcher die neueSte Aus
ga be der BibJimhecae sL-fipwflIm sociecaris zu Rom besorget hat, ohne 
Zweifel aus Teutschland, lLOd vermurhlich von Cöln selbST, oder aus selbi
ger Gegend überschickt worden, so daß die Nachricht von dem Cölnischen 
Druck anno 1632. richtig zu seYI1 scheinet . Ich denke aber duch nicht, dalS 
die Cautio Criminali s in einem Jahr an zweyen Onen zugleich nach
geJruckt worden sey, oh wohl <;olch es nicht unmöglich ist. Vielleicht ist es 
mit dieser Ausgabe also zugegangen, w ie noch jetzo mit vielen Biic he rn in 
Telltsch land, da auf den Titul FranckfuIf und I.eipzig geseezee wird. welche 
zwa r, wie viele andere, daselbst verhHlffel werden, aber ~\n anderen Ortcn 
gt.·druckr sind. Vielleicht ist die zweyre Ausgabe der Cautionis Criminalis 
zu Coln gcdruckt worden. Vielleicht aber ist sie zu Franckfuet gedruckt 
worden, und der Johannes Gronaeus, welcher die Kosten darz ll hergege
ben, hat in Cöln gewohnet.(,4~ 

Die bei den bibliographisch ausge richre ten Artikel besagen mehr 
über Haubers Gelehrrentleiß, als dass sie Einblicke böten in seine Hal
tung zu Spee. Da sind die beiden lä ngeren Artikel im dritten Band der 
BibJiotheca, denen es um die Wirkun g, den Inhalt und di e Kontextua
lisierung der ce sowi e um die Person Spees geht, ergiebiger. 

Der erste von bei den ist im Grunde ein Rezensionsartikel ,4~ wie sie 
an und für sich recht häufig in der BibJiotheca anzutreffen sind. Als 
Überschrift fungiert denn auch einfach der Titel der CC, hier der Erst
ausgabe, und zwa r in lateini scher Sprache mit beigege bener deutscher 
Üherserzung. Die Besprechung öffner mit einem überschwänglichen 
Loh der Ce. Das Werk sei eine regelrech te Wohltat für die M enschheit 
gewesen, da es vielen M enschen das Leben gerettet habe, die sonst bei 
den Hexenverfolgul1gen, die mehr Opfer gefordert hätten als jegliche 
Tyrannenherrschaft, zu Tode gekommen wären: 

" Ehd., S. lRJ f. 
., F.hd., S. 1-26. 
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" Ich mache den ,\nfang des dritl en und lern en Bande .. dieser Bihliothec mir 
de r Recensio n eines niclu nur ra ren, sondern zugleich auch vor vielen an
deren yorrreflichen Buchs, durch welches dem menschlichen Geschlecht 
eine unaussprechliche Wohlrha r ist erzeiget , und eine grosse Zahl unschul
diger Menschen bey dem L.eben erhalte n worden. Dann gleich wie, das 
Reich Gottes so wohl a ls das Heil des menschlichen Geschlechts keInen 
schädlicheren Feind har, als den Aberglauben, und der Feind von bei den 
sich nic hts mehrers bedienet, denselben Schaden zuzufügen, jenem Ab
bruch zu rhun , und dieses in das Verderben zu srürczeo, als eben des Aber
glaubens, und wo er diesen eingeführer und zum Glaube~ gem~cht o~er 
doc h darunter gemengt t hat, hernach seine höllische Boßhelc damlt verbm
det a lso ist a uch dem Reich Gones durch nidus mehrere Hinderniß gema
che't und dem mensc hlichen Geschlecht mehr Unheil, Jammer und Norh 
zug:füger worde n, als durc h den a us dem Aberghluben enrsrand~nen un? 
dara uf als a llf einen Eckstein gegründeten H exen-Proceß, und die darmit 
verk nüpfte Lehre von der leiblichen Gewalt des Teufels; und niemahls hat 
ein Tyra nn lind unchrisdicher Regenre in der härtesten Verfolgung mehr 
M enschen gemartert lind mehr Christen-Blut vergossen. al ~ in dem . er
schJecklichen H exe n-Proceß vergossen und verbram worden Ist) und diese 
ist ga ntz gewiß unter allen Verfolgungen die grausamste und abscheulichste 
gewesen. «49 

H a uber genügt dies a ber noch nichr. Er setzt noch eins drauf. Die 
ce sei ein Geschenk der gö ttlichen Vorsehung, die so Gelehrte, Rich· 
ter und Fü rs ten habe sensibilisieren wollen, was vielerorts zur Einstel
lung oder wenigsten zur Abmilderung der Hexenverfolgung geführt 
ha be: 

.. Unter a ndern Mitteln, dieser erschrecklichen Versuchung zu steuren, und 
die Gewa lt des Teufels zu hemmen, hat sich die Göttliche Vorsehung inson
derheit a uch lind vornehmlich dieses Buchs, Cautio Criminalis, bedienet 
und du rch dasse lbe nicht nur viele Gelehrte und Richter sondern auch un~ 
terschi edene Regenren also erleuchtet und zu der Erkänntniß der bis dahin 
fast verborgen gebliebenen, und, wo sie hervor scheinen wolte, unterdrück
ten Wahrheit geführet, daß sie von dieser Sacl1e, der leiblichen Gewalt des 
Teufels, und de r vermeineten Hexerey, gantz andere Gedancken hekom
men, und de r Hexen-Proceß in unterschiedenen Ländern eingesteHet oder 
gem ilde rt worden, w elcher vielleicht ohne solches Buch noch viele Jahre 

" Ehd ., S. 1 f. 
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gf\l/;:ihret, und zum Verderben lind Ab nehmen des menschhchen G e
schlechts gewütet haben würde, \' 50 

Es folgen anschli eßend Bemerkunge n zu ein zelnen Ausgaben lind 
den deutschen ÜbersetZlIngen, die allesa mt kurz vo rgestellt werden. 
Hauber beklagt die Seltenheit der ce, die er zu m einen aus deren 
gesellschaftlicher Breitenwirkung, zum andern aus deren provokati
vem Charakter erkl ärt , da sie ja die Scha nde der H exenrichter auf
gedeckt habe. Die Seltenheit ha be allerdings auch dazu geführt, dass 
sie von der akad emischen Rechtswi ssenschaft und von der Kriminalis
tik kaum herangezogen werde: 

,. Von solcher Seltenheir dieser Bücher ist ve rmurhlieh die Ursache diese, 
weil sie, wie ohen gemeldet , so begierig allfgekauffet wo rden, und, was 
die ersre Ausgabe berrifft, der Hexen-Proceß bald darauf in Teutschland 
gehemmet worden, und hin und wieder a ufgehä ret hat. Auf der ~mdem 
Seile kan auch die Verachtung dorzu etwas beyget T<~ gen haben, und weil 
es die Schande der gemeinen Hexen-Ri chte r a ufdeckete, und dessen Inhalt 
gar nichr nach ihrem Geschmacke war, von solchen mit Vorsatz nicht an
geflihrer, und das Gedächmiß derselben verborgen und unterdrücket wor
den se)'n. 

Diese Seltenheit des Buch s hat a uch verursachet, daß solch es denen grös
sesten Rech[sgele hrren und Crimina li sten ve rborgen geblieben, und in 
ihren Schriften) zum Exempel , Ca rpzovii , BerJichii , und Brunnemanni, 
nicht angezogen gefunden wird , da rüber s ic h der jüngere Herr Brunne
ma nn billig verwundert. «Si 

Für die Verfasserfrage und deren Klä rung verweist Hauber auf Tho
masius, Leibniz, Placcius und Ba yle, die er zum Teil auch ausgiebig 
zitiert. Dass gerade ein Ka tholik , ja ga r ein Jesuit, die Hexenverfol
gung derart schonungslos a nprange rte, hält er mit Thomasius für 
höchsr ersta unlich; es lehrt ihn aber a uch, dass di e Wahrheit an keine 
Konfess ion gebunden se i und dass sich a uch in der Kirche Roms Zeu
gen der Wahrheit finden ließen: 

" Ebd., S. 2 f. 
~ I Ebd., S. 10 f. Der hier a ls erSte r erwähnte Brunnc: mann ist der Juösr lind Carpzov

G'Rn" Joh. nn B. 11608- 1672), ,gI. Zedler Iwoe Anm. 10), Bd. 4, Sp. 160.1-1604: 
Rochus Frhr, von Lilieneorn, Franz Xave r von WegeJe (Hrsg.): Allgemeine DeUlsche 
Biographie. I.eipzig 1875- 19 12.56 Bde. [= ADBI, hier Bd. 3, S. 445 f. Der " iüngere 
Herr ßrunnemann « ist sein Neffe Jakoh, auf den weiter unten näher eingegangen 
wird (vgl. Anm. 54 ), 
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»Es ist etwas so seltenes und ungemeines, daß ein Römisch-Carhollscher 
Amo r, ein Jesuit, die Cautionem Crimioalem geschrieben, und ein solches 
ZeugniG von den Tieffen des Satans, in \-velche der grössesrt Thcil so wohl 
der Ge lehnen insgemein, als der Römischen Ge istl ic hke it insonderheir ver
sut1cken war, abgelegtt haben soll, daß solches ei nigen ganrz unglaublich 
geschienen. Ich habe von solchen zuvor den Herrn Geheimren Rath Tho
masium angeführer, welcher in seiner Disputation von dem Laster der Zau
berey gäntzlich dafür gehalren hat, der Auror der Caution is Criminalis sey 
ein Protes tantischer Rechtsgelehrter, und habe sich ;:1US Klugheit in einen 
Römisch-Catholischen Geistlichen versteller. Wie er aber auch damahls 
dalür geha lten hat, daB solches ein heylsamer Betrug gewesen seyn würde, 
so haben wir die Vorsehung Gottes um so mehr zu preisen, welche es also 
gefüget und geordnet hat, daß die Caurio Criminalis, cLeses Zeugniß der 
\X/a hrhei t ~ wiircklich von einem Catholischen Geisrlichen geschrieben wor
den. \'<'ie w ir aber auch aus diesem Exempel erkennen, daß auch in der 
Römischen Kirchen, auch in dem Jesuiter-O rden, noch rechtschaffene und 
ehrlkhe Leute seyn, und Verstand und Ehrlichkeit an keine Parrhey, an 
keinen Stand, der 1v1enschen, gebunden ist, also ha t uns Gott noch menrere 
Zeugen der Wahrheit, auch in Ansehen anderer Arricul, zu allen Zeiten in 
der Römischen Kirche finden lassen. Und in der Materie von der Gewalt 
des Teufels, und dem Hexen-Proceß insonderhe ir, sind uns auch in dieser 
Bibliorhec schon solche Zeugen der Wahrheit vorgekommen, daß, wann 
wir uns derselben, und auch nur des einigen COl'11elii Losei erinnern, wir 
uns ni cht mehr über den Autorem der Cau tionis Cri111inalis verwundern 
werden.« \l 

Spee ist in Haubers Augen, und da beruft er sich auf Leibniz, ein 
Gerechter, dem aber auch etwas von Ketzer anhafte, da er eingestehe, 
dass man a uch außerhalb seiner - der katholischen - Kirche, ohne 
deren sakramentalische Vermittlung, sel ig werden könne, ein Augen
zeuge der Grausamkeiten zudem, dessen Buch nur von einigen weni
gen Fanatikern verachtet worden sei: 

» \Xlir hahen aber dem Herrn von Le ibnitz nicht nur die Bekanntmachung 
des AliCOris der Cautionis Criminalis, sondern auch die N'lChricht von den 
Eigenschaften und einigen andern Schriften desselben ZlI dancken . Denn er 
versichert uns, aus dem Zeugniß und dem Munde eines so grossen lind 
vornefliehen Churfürsten, daß der Pater Spee ein rechtschaffener, verstän
diger, vollkommen redlicher, Wahrheit-begier iger. vortrefflicher Mann ge
wesen. Der Herr von Leibnitz hat ihn selbst aus seinen Schrifften, als einen 

'i ! Hauher (wie Anm. 20), Bd. 3, S. 20 f. 
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)l.eiqreil.:hen1 Gotresfürchtigen, gründlich ge lehrten, lind bescheidenen 
Ivlann erkt'l1n tn lernen, der kein blinder Verdalllmer, kein unbarmhertzigcr 
Ketzermac:her war, wie sie in seiner Kirche insgemein sind, sondern der 
l.rkt' nnet und bekennet 11olf, daß man auch ohne die Sacra mcntcn seiner, 
Ja Römischen, Kirche seelig werden könne . Er reder allentha lben von ihm) 
als einem grossen, vortrefflichen Mann . Und es iSf gewiß erwas nicht ge-
11lI~ incs sondern gantz besonders, wa nn ei n Le ibnitz von e inem Theologi
sc:hen Buche sagt, daß er alles daran bew undere, daß es ihn o hngemein 
vergnüget, und sein eigenes Wort zu gebrauchen, c.:harmiret habe, lind daß 
<llH.:h rohe Weltleute dardurch beweget werden müssen. 
Und ein solcher grosser, und vortrefflicher Mann, ist Ilun der Zeuge von 
dem Hcxen-Proceß und von den Greueln desse lben. Und dieses bekomt 
gc:wiG von solchen vortrefflichen Eigenschat'ren dessen, der es abgeleget 
h,1I, ei n sehr gros ses Gewichte. Es ist daher allch das wichrigc Buch, in 
welchem so lches Zeugniis enthalten ist, von vielen gros sen und ebenfals 
vorrreft1ichen Leuren gepriesen und hochgescha tzet worden. Es sind kaum 
lwey oder drey liederliche Leute und M enschen-Feinde, oder blinde Eyfe
I \:' r, welche da sselbe verachtet und gescholten haben. Es ist aber nunmehro 
Zeit, das darinnen enthaltene Zeugniß selbsr zu vernehmen.« 5> 

Am Schluss der Besprechung kündigt Hauber an, in einer Fort
setzu ng a usführlicher auf den Inhalt der CC einzugehen; im zweiten 
längeren nicht-bibliographischen Anikel zu Spee in der Bibliotheea 
magiea, der überschrieben ist: " Einige mehrere Nachricht von dem 
Autore der Cautionis Criminalis «," steht dann aber nicht der Inhalt 
der CC im Mittelpunkt, es ist vielmehr eine kritische Auseinanderset
zung mit vorhandener Literatur zu Spee und der Ce. Nicht weniger 
als zweimal sieht sich Hauber hier zu einer Ehrenrettung Spees genö
rigt: einmal gegen Vorwürfe des Juristen Jakob Brunnemann (1674-
1735)," der behauptet hatte, dass Spee an der Abfassung eines um
strittenen politischen Pamphlets, dem Diseursus Folitieus & Consili
UI/1 Catholico-Politicum. VOll dem Aufllehmen und der grossen Macht 
des Churfürstlichen Hauses Brandenburg, " beteiligt gewesen wäre, 

" Fbd .. S. 2.lf. 
, . Ebd. , S. 500- 512. 
\' Z u Bwnnemann (gesr. 1735) vgl. Zedler (W II: Anm . 10) , $uppl. -Bd. 4, Sp. 811L ADE, 

Bo. 3, S. 445. 
~~ DIe Schr ift , die ~ngehli(·h 17 18 in Jngolsrad r erschienen und gur hundert Jab re fri.lher 

vcrfas:-.t worden wä re, ist eine - wohl hrandcnburgischc - falschung. Hauber nenm 
den voll srandigen Titel in der ßibliothC!((I, ßd. 3, S . .s02 f. Dorr außen er die Vcr-
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zum a nderen gegen die Verunglimpfungen eines Heinrich von Schub. 
ode r Schultheiß (ca. 1580-1 646), die Heinrich Rimphoff (1599-
1655) in seinem Drachell-König referiert hatte." Beide Male tritt er 
leidenschaftlich für Spee ein. Seine Widerlegung zeigt seine g roße Ach
tung vor dem Verfa sser der Ce. 

Im Fall e Brunnemanns kann H auber, indem er a uf die Quelle zu
rückge ht, sei es auch mit einer nicht eindeutig nachvollziehbaren Ar
glllnentatio n, einen Irrtum nachweise n, der auf einen Lesefehler zu
rückzuführen ist, wodurch der Vorwurf gegen Spee sich a ls nicht 
stichha ltig erweist. Die Art und Weise, wie Hauber hier vorge ht, be
legt einmal mehr seinen grundsätzlich philologisc hen Ansatz, der in 
der Bibliotheca magica immer w ieder zum Tragen kommt, sowie die 
Reichha ltigkeit seiner Büchersammlung: 

)) Der Herr Brunnemann hat diesen Discurs um politicum & consilium Ca
tholicorum nicht seihst gesehen, sondern nur die Nac hricht davon im Fa
bricio gelesen. Weil ich aber solchen Discu rsum kante, und denselben 
schon in meinen jüngern Jahren gelesen hatte, so kame mir diese Nachricht 
keineswegs glaublich, und wahrscheinlich vor, daß der Autor der Cautionis 
CriminJlis Anthei l an dem Discursll Politico habe. Der Grund meines 
Zv~"e ifel s war dieser: Ein wahrhaftig grosser Mann, dafür ich den Aurorem 
der Ca utionis Criminalis billig achte, ist nicht falsch, sondern aufrichtig. 
Und in dem Gegentheil ein falscher Mensch hat nichts wahrhaft ig grosses 
an sich, sondern ist niederträchtig in seinem Verstand und in seiner Auf
führun g. Nun erhellet aus der Cautione Criminali durchgehends, gleichwie 
ein grosser Verstand, a lso auch eine vollkommene Redlichkeit und Aufrich
tigkeit des Auroris derselben. Der Autor des Disc ursus Politici abe r ist ein 
Betrüger, ein falscher leichtfertiger Mensch, er lIlag gewesen seyn, wer er 
wilL 

mutung, dass der Verfasser kei.n Katholik, sondern wohl eher ein Protestant gewesen 
se i. Ein Exemplar ist vorhanden in Wolfenbürrel (HAB), Sign. Gm 1271. Vg l. Marrin 
Bircher: Deutsche Drucke des Barock 1600-1720. Kata log der Herwg August Bi
bliothek Wolfcllbü(cel. Abc S., Bd. 13. München, New York usw. 1990, S. 431 , 
Nr. B 1 1696. Als Verfasser galt lange ein nicht näher identifizierbarer l.evi n von 
Ulm und a ls Herausgeber Christian T homa sius. Vgl. Joseph Hirn: Das sogenannte 
Srralendorffsche Gutachten. In: Historisches Jahrbuch 10 (1889), S. 603-608. 

v Zu Rimphoff vgl. ADB, Bd. 28, 61 7f. Sein Drachen-Königl Das ist: \Varhafftigel 
Deutlichel Christlichel und hochnothwendige Beschreybungel deß growsamenl 
hochvermaledeyten Hexen: und Zauber Teuffels erschien 1647 in Rinreln (Exemplar: 
Wolfcnbiittel lHABI, Sign. 925.13 Theu l. [11)· 
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Ich gedachte Aniangs, der P. Spee, der Anrheil an diesem DiseurSlI haben 
",o ll . möge wohl ein anderer gewesen seyn, a ls derjenige, welcher di e Ca u
noncm Criminalem geschrieben , lind der O rden der Jesulten ist so vo!k
reich, daß in demselben in e iner Zeit von zwanzig Jahren wohl zwey Pa tres 
cinerle}' Na mens haben scyn kö nnen. 
Um aber gcwjsser zu werden von dieser Sache, schluge ich erstlich den 
angezogenen On der Hisro riae Bibliothecae Fabricianae a uf; ich fande da
rinnen, was der Herr Brunoemann daraus angeführet har. Weil ich mich 
hc:sa nne, daß ich den Discursum Poliricum selbsr unter meinen Büchern 
besitze, so schluge ich solchen auch auf, und fande bald, daß der Herr 
Fabric ius den Herrn Brnnnemann in e inen Irrrhum geführee, den ehrlichen 
P. Spee aber in einen uugegründeeen Verdacht geserzer habe. Es wird von 
dem Hera usgeber dieses Discu rsus poliric i nichts von dem P. Spee gemeldet, 
sondern er meldet in der demselben vorgesetzten Vorrede p. 4. ,daß sein 
:~. lter rsic!J Vate~ \~ar von den.herden o ben genannten damahligen Ka yse r
hchen Staa ts-Mm lstern , a ls semen Vo rgesetzten, befehliget worden ein Be
denk en über diese !vlarerie in ihren Na men a ufzusetzen, solches :lber. weil 
die S3.che U~erlegung und Nachsinnen gebraucht, viele Monate gewähret, 
ehe die SchnUren zur Perfecrion kommen, und daß dieserwegen auch eier 
AUf.or viele geheime Conferenzen mi t dem Ehrwürdigen P. Spee von der 
~oCl.et. Jes. gebabt. a ls welcher ihm die meisren Po lzen gefi t~dert , indem er 
111 diesem Ha use wegen seines Religions-Eyfers. sowohl seinem älter lsic! J 
Vater, a l~ absonderlich seiner älr.er Isic! l Mutter, sehr angenehm gewesen., 
p .. IO. Wlfd eben_ derselbe P.larer] mir den Buchstaben Sp. angezeiger, und 
se~ner intimen freundschaffr mit dem Amore des Discursus politici und 
selile r Ehefrauen. und daß er ö frers solus cum so ja, oder solo conversirer 
(al.lein mit ihr ~ lIejn oder ihm allein gesprochen), Erweh nung gerhan. 
'-Yle nun a ~l s dieser Erzä hlung deutlich erhellet, daß kein P. Spee, sondern 
e l~1 nur Ollt den Anfangs-Buchsraben seines Namens angezeigter P. Sp'"
IslC!] Au.ror des gottlosen lind schändlichen Discursus po licici sey, a lso wird 
der ehrlIChe P. Spee VO ll dieser Blame g'lntzlich befreyer. Und man sieher 
aus diesem Exempe l, was für gewaltige und wichtige Irnhümer enrsrchen 
können, wa nn ein AU(Qc einen Namen nicht recht fiese t, oder solcher von 
dem Drucker verderbet wird. Doch diese Besch uldigung ist o hne Vorsat7. 
aus einem bIossen Irrrhum enrstanden .<c~lI 

Schultz oder Schu ltheiß und mir ihm, Rimphoff, könnren, so Hau
ber, in ihrer Verblendung a ls Befürworter der H exenverfolgung Spee 
ersr recht nlChrs anhaben, da ihr Urteil da s ehrenvolle Zeugnis, das 

~ Hauber (wie Anm. 20), Bd. 3, S. 502-505. 
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Joh.nn Ph ilipp von Schönbofll Spee ausgesteIIr hahe, in keinerlei Hin- ~,..

sich t aufwi ege: 

»Ich h,üx' Anfan gs verl1luthcr, D. Schultle möchte durch den verla llffenen 
Pfaffen, dessen er in diesen Wonen gedenker , lInsern preißwürd igen P. Spee 
selbst a nzeigen wollen. Ich habe a be r bald gesehen, daß er dieses nicht rhue, 
und indem er von dem Pfaffen, dessen er gedenk er, melder, so lcher habe 
vielleicht die Caurionem criminalem mit schmieden helffen, so JSt es offen
bahr, daß er solchen von dem eigent lichen Autofe derselben unrerscheide. 
Unterdessen ist auch dieses a us se inen \'Vorten o ffenbar, daß er den Au to
rem der Ca utionis criminalis, lind den einen dieser von ihm 50 genannten 
beyden Pfaffe n, welche von de r Ungerechtigkeit des Hexen-Processes ge
zeuget, nich t hesser a ls den andern geha lten habe, und wie es di esem .tvlen
sehen-Feind, und, ohngeachtct des Tituls scines Buchs, g rimmigen Hexen
Rich ter weh gethan hat, daß der eine Pater dem 5cheitet-Ha uffen noch 
durch die Flucht eotgangen ist, wo w ürde er den a ndern, den Pater Spee, 
gewiß auch zu dem Sche iter-Hau ffen verdammt haben, wenn er denselben 
geh abt härre. 
Altein es hat auch das Zeugnlß des D. Schultheissen, nic hts zu bedeuten, 
und wie wir zuvor das Ruhm-volle Zeugniß, welc hes der wahrhaftig umer 
Menschen hochw ürdigsre Churfürst zu Mainz, Jo ha nnes Philippus von 
Schön born, unserm P. 5pee gegeben hat, angeführt! haben , so können hun
dert rausend Doctor Schnitzen mit ihren Lästerungen nichts dargegen ver
mögen. « 19 

Gegen Ende des Arrikels scheinr Ha ubers Spee-Begeisrerung Absrri
ehe hinnehmen zu müssen : Dem Artikel über Spee in der Bibliotheca 
Scrip ton/rn Societatis j est! glaubt er entnehmen zu müssen, dass dieser 
ein Eiferer für den Karholizismus gewesen wäre. Auch di es lässr er 
aber letzrendli ch nicht ge lten, indem er ein solches Eifern, wenn es 
schon anzunehmen sei, mit Spees Jugend enrschuldigr: 

., kh muß a ufrichtig gestehen, daß diese Nachricht mich selbst anfa ngs ein 
wenig befremdet, und in der Hochachtung für den P. Spe etwas stll tzend 
gemacht habe, und mich fast beweget hätten lsic!J , meine in den obigen 
Articuln von dem Cha racter dieses Pate rs gegebene Beschreibung gewa ltig 
zu verändern . Denn ein Eyfercr für seille Religio n, in so fern solche aus 
Menschen Satzungen bestehet, dahin die Lehren der Römischen Kirchen 
grossen the ils, und diejenige, in welchen sie von den Unserigen unterschie
den ist, a lle gehören, kan bey jemand, der die Warheit kennet und liebet, in 

;" Ebd., S. 506 f. 
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keIner gros sen Hochachtung stehen. Dann ein solcher Eyfer gehöret unter 
die Pesten, so wo! des menschlichen Geschlechrs, a ls der Christl ichen Kir
che. und ist in beyden d ie Ursache eines unsäglichen Schadens. 
Ich ha be a ber doch mich bald wieder begriffen, und in Erwcgung dcr 
Sdnvachheit der menschlichen Gemüllter, lind der Macht der Vorurchcile 
tür die Le hren derjenigen Kirche, in welcher wir erzogen worden, desglei
ch en in Erinnerung einiger Exem pel, so ga r aus der heiligen Schri ft, erken
ne t, daß jema nd in seine r Relig ion , auch in Ansehen derjenigen Stücke, 
welche von Meo::,che n ges~[ze t worden , ein Eyferer seyn könnc, welcher 
dessen ungeachtet im übrigen ein rechtschaffener und warhaftig Goncs
furchtiger Mann ist . lnsonderheit fie le mir das Exempel eines unserer Theo
logOfll111 des vorigen Jahrhllnderrs bey, welchen ich so wohl wegen seiner 
Gelehrsa mkeit a ls Gemliths-Eigeoscha fren ga ntz a usnehmend hoch ach te, 
lind gewiß g la ube, daß er ein rechrschaffener und von HeHzen Gorres furch
tiger Mann gewesen, der aber dennoch in seillC'll vielen Strei t-Schriften 
einen solchen Eyfer bewiesen, den ich, nach meiner Erkäntniß, gar nicht 
billige n kan; 
Da P. Spc war luma len damahls noch ein junger M;111n, lind nieln viel über 
30. Jahre alt , in welcher Zeit die Hitze des Eyfers am grössesll:n zu seyn 
pfleger. Und vielleicht hat, oder härte er mit me hreren Jahren a uch in sol
chem Religions-Eyfer nachgelassen. «6ü 

H aubers Sympathie für Spee lässr sich einfach nichr erschüttern. Er 
erblickr in dem Jes uiren, über hundert Jahre nach dessen Tod, den 
wohl entsc heidendsren Wegbereirer für seinen Kampf, der dem He
xenwahn den Todessroß versetzen sollre, ja lerztendlich einen Mir
streirer. An Aktualirät hat Spees Anliegen mir der ce somir, in Hau
bers Augen, nichts einge büßr. Das soll nichr heißen, dass se itdem 
nich ts Entscheidendes im Kampf gegen den H exenwahn geleister w or
den wäre, es impli zierr vielmehr, dass die auirichtige Mensch li chkeir, 
die aus der ce spricht, nichts an Wirkungskraft eingebüllr hatte, ja 
zeldos ist. 

Hauber beschränkr sich aber nichr a usschließlich auf den H exen
anwa ir Spee, wenn diesem auch in ersrer Linie seine Aufmerksamkeit 
und seine Sympathie gilt. Er kennt auch den Dichte r. Am Schluss war
tet er in dem Zusammenhang noch mit einer Üherraschung a uf: Durch 
seinen Einfluss auf Leibniz sei Spee im Grunde a ls einer der Mit
begründer der (dama ls) neueren deurschen Phi losophie einzusruien : 

'" EhJ .. S. 5 10-5 12. 
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»Zu seinem Ruhm aber [l1u g ich hier noch ei nen be~ondern Umsta nd an
führen. Es haben einige gelehrte Leure, welche das Gü lde ne Tugend-Buch 
desseIhen in Händen gehabt, lind sich des grossen Ruhms erinnen haben, 
welcher solchem Buch von dem Herrn von Leibn itz beyge leger worden, 
sich die Mühe genommen, solches durchzulesen, und mit den Schriften 
und Sätzen des Herrn von Leibnin. zu vergleichen. Sie haben darbey gefun
den, daß der Herr von Leibni u in unterschiedenen Särzen und Beschreibun
gen mi r dem P. Spe überein srimme, und vermuhrlich zu solchen du r.ch das 
be meldete Buch des P. Spe geführer worden sey. Also gehöret dieser Pater 
umer die Urheber der neuen Philosophie, ist dieses nichr zu unseren Zeiten 
zu seinem Ruhm gesager? "l;i l 

Das mag man heute H auber n icht mehr o hne Einschränkung nach
sprechen. Es klingt in dieser Bewertung aber durchaus ein iges an, das 
auf di e in der jüngeren Forschung wiederholt apostrophierte Unzeit
gemäßheit Spees hindeuten könnte. 

Fazit 

Mit Haubers Ausfü hrungen zu Spee in seiner Bibliotheca magica wur
de dieser mitsamt seiner Cautio gleichsa m überk onfessio nell kanoni
siert a ls Wegbereiter des m itt le rweile weitgehend erreicht geglaubten 
Endes des Hexenwa hns, und das wohl nicht primär aufgrund des spe
zifi schen Wertes der 'Al"tio, denn a uf deren Inha lr geht H auber kaum 
ein, sondern vielmehr additi v, gew issermaßen e inger ückt in ei ne Ah
nenga lerie. Z ug leich wird in der Bibliotheca magica der H exenwahn 
so historisiert; es wird gleichsam ein Schlussstrich gezogen, ob als 
Wirklichkeit oder vielmehr als Wunsch, sei dahingestellt. Dass Spee 
hie r eine späte, aber durchaus handfeste Apotheose zu tei l wird, und 
zwar von unverdächtiger, kriti sch-a ufgeklärtet Seite, scheint mir das 
Eigene dieses Falles von protestantischer Spee-Rezeption im 18. Jahr
hundert zu sein . 

" Ebd., S . .1 12. 
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Friedrich Spees Adventslied 
»0 Heyland reiß die Himmel auff« 

- t:rneut gelesen -

o Hey land reiß die Himmel auff 

[ 1.] 
o Heyland reiß die Himmel auff I 

Herab I hera b vom Himmellauff I 
Reiß ab vom Himmel Thnr vnd Thür I 
Reiß ab was schloß vnd Riegel für. 

[2 ·1 
o Gorr ein Thaw vom Himmel gieß I 

Jm Thaw herab 0 Heyla nd fließ. 
Jhr Wolcken brecht vnd regnet auß I 
Den König vber Jacobs Hauß. 

[3.] 
o Erdt schlag auß! schl ag auß 0 Erd! 

Daß Berg vnd ThaI grün alles werd. 
o Erd herfür diß Blümlein bring I 
o Heyland auß der Erden spring. 

]4.] 
Wo bleibsru Trost der gantzen Weh I 

Darauff die Welt all Hoffnung stelt I 
o kom ach kom! vom höchsten Sa l l 
Kom trösr vns hie im JammerthaL 

[5·1 
o klare Sonn I du schöner Stern I 

Dich \Volten w ir anschawen gern . 
o Son n geh auff ohn deinen Schein! 
Jm Finsternuß wir alle sein. 
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